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RS OGH 1965/5/4 8Ob133/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1965

Norm

ABGB §179

ABGB §180a

Rechtssatz

Das Begehren, die Annahme an Kindesstatt nur durch einen der beiden im Adoptionsvertrag genannten Adoptiveltern

zu genehmigen, kann nicht im Rahmen eines Rechtsmittelantrages gestellt werden, weil dieses Begehren eine

Abänderung des vorgelegten Adoptionsvertrages voraussetzt.
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